
1.Beiblatt 

;;'tsstunden für den Parteienverkehr bei Behörden 
" /' 

21 1/ AiB• 
zu\..;,(5/J A n fra g e b e a n t w,o r tun g 

,~ da 

In~eantwortung der Anfrage der Abg~Dr~Pi t t e r man n und 

Genoasen vom 7.Mä.rz 1951,betreffend einheitliche Parteienverkehrsstunden 

bei Älntern u~ sonstigen Diene tstell en, (bean twol'tet .81'4 5., April 1951) J 

hatte sich die Bundesregierung vorbehalten" von dem Ergebnis der v.on ihr 
eingeleiteten Massnahmen zur Vereinheitlichung der bei den'Verv/altungs­

behörden bestehenden Parteienverkehrsstunden weitere Mitteilung zu machen. 

In Ergänzung dieser Beantwortung teilt nunmehr Bundeska.nzler 

Dr.lng. F i g 1 mit: "Die mit den in Betracht kommenden Behörden geführten 

Verhandlungen haben nunmehr zu dem in Absohrift beiliegenden RundBohrei~ 

ben geführt, wovon ioh hiemit Kenntnis gebe." 

Das Rundschreiben an die BUndes- und Landesbehörden hat folgenden 

Wortl~ut: 

"Vereinhel tlichung der für den 
Parteienverkehrbestimmten 
Amtastundenvon Verwaltungs;;';; 
behörden, Dienststellen und 
sonstigen Einriohtungen. 

An 

sämtliche Bundesministerien, 
€esondert an das Bundesministerium für Verkehr und ver­
staatlichte Betriebe (P.eneraldirektion für ~ie post-und. 
Telegraphenverwaltung); das Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe (Generaldirektion de~ . 
Österreiohisohen Bundesbahnen), den Rechnungshof, sämtliohe 
Ämter der Landesregierung einsohliesslich Wien upd an alle 

Abteilungen des Bundeakanzleramtes 

Die vom Bundeskanzleramt angestellten, der Vereinheitliohungder 

für 48ft Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden von Vervffiltungsbehörden, 

Dienststellen und ,sonstigen Einrichtungen dienenden Ermittlungen haben .-. ,'.' , 

gezeigt, dass die meisten Verwalt~gsbehörden, Dienststellen und. 

sonstigen Einrichtungen sohon bisher bemüht sind, während der gesamten 

Dauer der Amtsstunden, jedenfalls aber während der Amtsstunden des Vor­

mittags, Parteien zur Entge~ennahme mündlicher Anbringen zur Verfügung 

zu stehen. 
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2. :Beiblatt Beiblatt zur ParlamentskorresEondenz l3.0lktober 1952 

Insbesondere haben sich die Verwaltungsbehörden, Dienststellen und 

sonstigen Einrichtungen im Sinne der hiesigen Empfehlung vom 5.April 1951, 

Zl.54.404 ~2a/51, mit den a.m selben Ort bestehenden Beh6rclen, Dienststellen 

und. sonstigen Ein;richtungen in Verbindung gesetzt, um JI.icherzustellen, dass 

die an einem und demselben Ort eingerichteten Dienststellen jedenfalls an 

den gleichen Ta.gen und irmel:'ha~b der gleichen Stunden für den Parteien­
verkehr zu.gängli oh sind. 

~ . . 
Es wird. sich empfehlen, Vorkehrung zu treffen, damit dieVerwa.l "tunga-

behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtunaen täglioh in den Amts­

~den des Vormittags, jedenfails in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, :tur den 
Parteienverkehr in Ansprueh genommen werden können. Soweit bei einzelnen 

Verwaltungsbehörden auaserhalb dieser Zeit besondere Amtsstunden für den 
, 

Parteienverkehr eingerichtet sind, bleibt diese darüber hinausgehende 

RegelunB unberührt. 

Soweit in einzelnen Bundesländern bei Behörden kein tä.gl~oher Parteien­

verkehr ein~erich,tet ist, besteht dort' folgende Regelung: 

1. In Nieder5.aterreich sind jedenfalls die Vormittagsstunden des 

lU t twoch und Frei ta.g f"tir den Parteienverkehr vorbehal ten. 

2. In Oberösterreich und in der Steiermu-k sind die für den Parteien­

verkehr bestimmten Amtsstunden jedenfalls Dienstag und Freit8.i!; innerhalb . 
des Vormi tta.e;oee. 

Zu 1 und 2: In diesell und allen anderen 13undesländern stehen die 

Bundespolizeibehörden für den Parteienverkebr täglioh in der Zeit yen 

9 bis 12 Uhr vorm1 tt~s zur Verfügung. 

In den ZentralstelIen des Bundes ist sichergestellt, d-asS1 a~gesehen 

von den für den Parteienverkehr besonders eingerichteten Tagen, jede Partei 
vormittp.gs 

ihr Anbringen in dringenden Fällen täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhrl vor-
-

bringen kann. Mit RUoksicht- auf die Besonderheit der den einzelnen Zentral-

stellen obliegenden Verwaltungsaufgaben ka.tm allerdings nicht geWährleistet 

werden, dass die ausserhalb der für den Parteienverkehr besonders eingerich~ . 

teten Tage vorspreohenden Parteien in jedem Fall den vo~ ihnen gewünschten 

Referenten ~ntreffen. Es ist jedoch Vorkehrung getroffen, da.ss diese Zentral .... 

stellen das Anbringen solcher Parteien auch ausserhalbder besonders für den 

P~teienverkehr bestimmten Tage entgegennehmen. 

Die in der Geschäftsordnung für die Geriohte I. und II. Instanz entha.1 te­
ne Regelung der für den Partej.enverkehrbestimmten .Amtsstunden blQibt unbe­
rührt. Es sei jedooh bemerkt, daes nach denM1tteilungen des lfundes­
ministeriums für Justiz die Gerichte nach Möglichkeit ·auf die für den Pa.rtei­
enverkehr 'bei den a.nderen Behörden des Gerichtsortes festgesetzten Amtsstun­
den bei VerfügungeIl nach § 24 Abs.l und § 56 Abs.l Oeo. Bedacht nehmen." 

~ ........ .. 
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